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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjiingung 2012

2 Zustandigkeiten

Die Erstellung der Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjungung ist Aufgabe der
ortlich zustandigen unteren Forstbehdrden. Dies sind die Amter fiir Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF) bzw. die Nationalparkverwaltungen (die in der
Anweisung zu den AELF getroffenen folgenden Regelungen gelten sinngeméan auch fiir die
Nationalparkverwaltungen).

Erstreckt sich eine Hegegemeinschaft Giber den raumlichen Zusténdigkeitsbereich von
mehreren AELF, so tibernimmt das AELF, in dessem Bereich die groRte Anzahl der
aufzunehmenden Verjiingungsflachen liegt, die Federfiihrung bei der Erstellung des
Forstlichen Gutachtens. Dabei fiihrt jedes AELF die Aufnahmen zur Verjlingungsinventur
in seinem Bereich durch und fertigt ggf. die Revierweisen Aussagen fir seinen Bereich. Das
federfuhrende AELF erstellt anschlieRend das Forstliche Gutachten fiir die gesamte
Hegegemeinschaft.

Die Verjlingungsinventur zum Forstlichen Gutachten wird in der Regel vom ortlich
zustandigen Forstbeamten der Forstverwaltung durchgefihrt. Dieser erstellt ggf. auch
erganzende Revierweise Aussagen zur internen Weiterleitung an das AELF. Die Forstlichen
Gutachten zur Situation der Waldverjiingung fir die Hegegemeinschaften werden in der
Regel von den Bereichsleitern Forsten an den AELF bzw. ihren Stellvertretern gefertigt.

Die AELF mit der Sonderaufgabe ,,Uberregionale Angelegenheiten der Jagd* nehmen in
ihrem Zusténdigkeitsbereich &mtertbergreifend Aufgaben beim Qualitdtsmanagement der
Verjungungsinventur und bei der Koordination der Forstlichen Gutachten wabhr.

Die Bayerische Landesanstalt fiir Wald und Forstwirtschaft (LWF) wertet die erhobenen
Daten der Verjungungsinventur aus und stellt die Ergebnisse den AELF zur Verfligung.

Das Bayerische Staatsministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) als
Oberste Forstbehorde ist fur die Gesamtkoordination des Verfahrens zustandig und sorgt fir
das Qualitdtsmanagement bei den Forstlichen Gutachten.
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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjiingung 2012

Liegen in einer Hegegemeinschaft zwischen 41 und 80 Gitternetzpunkte, in deren
Einzugsbereichen sich voraussichtlich geeignete Verjingungsflachen befinden, werden
nach folgendem Schema systematisch Punkte weggelassen:

Punkteanzahl aus Gitternetz _
Punkteanzahl aus Gitternetz - 40

X
Jeder x-te Punkt (abgerundet) kann wegfallen.

Beispiel: In einer Hegegemeinschaft mit einer Gesamtflache von 11.700 Hektar liegen
78 Gitternetzpunkte. Von diesen 78 Punkten weisen sechs Punkte in ihrem
Einzugsbereich voraussichtlich keine geeigneten Verjlingungsflachen im Wald auf. Von
den restlichen 72 Punkten wird die Auswahl wie folgt getroffen:

72 _72_225
72—-40 32

D. h. jeder zweite Punkt fallt weg. Es werden 36 Verjlingungsflachen aufgenommen.

Bei 81 und mehr Gitternetzpunkten mit geeigneten Verjlingungsflachen werden nach
folgendem Schema nur noch einzelne Punkte systematisch aufgenommen:

Punkteanzahl aus Gitternetz
40

=X
Nur jeder x-te Punkt (aufgerundet) ist aufzunehmen.

Beispiel: In einer Hegegemeinschaft mit einer Gesamtflache von 27.000 Hektar liegen
180 Gitternetzpunkte. Von diesen 180 Punkten weisen 24 Punkte in ihrem
Einzugsbereich voraussichtlich keine geeigneten Verjiingungsflachen im Wald auf. Von
den restlichen 156 Punkten muss nur an jedem

156

—=39
40

vierten. Punkt (aufgerundet) aufgenommen werden. Es werden insgesamt 39
Verjungungsflachen aufgenommen.
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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjiingung 2012

Abbildung 3: Gitternetzpunkt 45016 liegt in der Hegegemeinschaft B. Die néichstgelegene
Verjiingungsfliche im Einzugsbereich dieses Gitternetzpunktes ist Verjiingungsfliche ,,a*. Diese liegt
jedoch in der Hegegemeinschaft A und kann deshalb nicht zur Beurteilung der Situation der
Waldverjiingung der Hegegemeinschaft B verwendet werden. Als nichstgelegene, innerhalb der
Hegegemeinschaft B gelegene Verjiingungsfliche ist deshalb Verjiingungsfliche ,,b* aufzunehmen.

Obwohl bei der Verjungungsinventur 2012 das gleiche Gitternetzraster wie 2009 verwendet
wird, kénnen sich bei manchen Gitternetzpunkten Anderungen bei der aufzunehmenden
Verjungungsflache ergeben. So kann zum Beispiel eine neue Verjungungsflache entstanden
sein, welche die unter Ziffer 3.3.1 genannten Bedingungen erfiillt und ndher am
Gitternetzpunkt liegt. Oder es kann sein, dass eine 2009 aufgenommene Verjiingungsflache
diese Anforderungen nicht mehr erfullt, da die meisten Verjiingungspflanzen tber die
maximale Verbisshohe hinausgewachsen sind.

3.4 Durchfithrung der Verjiingungsinventur auf den
ausgewiahlten Aufnahmeflachen

34.1 Allgemeine Angaben zur Aufnahmefliche

Von jeder ausgewahlten aufzunehmenden Verjiingungsflache werden folgende Kenndaten
erfasst:

Bemerkung
Jahr Jahr der Aufnahme = 2012
Hegegemeinschafts- Bayernweit eindeutige, dreistellige amtliche Nummer der
nummer Hegegemeinschaft
Hegegemeinschafts- Von der Obersten Jagdbehorde vergebener, amtlicher Name
name (6rtliche Bezeichnungen sind nicht zulassig)
Nummer des Bayernweit eindeutige, flinfstellige Nummer des
Gitternetzpunktes Gitternetzpunktes
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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjiingung 2012

Laufende Nummer der
Aufnahmeflache

Laufende Nummer der aufzunehmenden Verjiingungsflache je
Gitternetzpunkt

Ggf. Hochwildhege-
gemeinschaftsnummer

Ggf. bayernweit eindeutige, dreistellige amtliche Nummer der
Hochwildhegegemeinschaft

Schutz

Schutzstatus der Verjiingungsflache vor Schalenwildeinfluss:
1 = komplett geschutzt

2 = teilweise geschiitzt

3 = ungeschitzt

Wuchsgebiet

Nummer des Forstlichen Wuchsgebietes

Wuchsbezirk

Nummer des Forstlichen Wuchsbezirkes

Jagdrevier

Bayernweit eindeutige, sechsstellige Jagdreviernummer

Besitzart

Waldbesitzart:
Staatswald BaySF, Sonstiger Staats- und Bundeswald,
Kdorperschaftswald, Privatwald, Sonstiges

BaySF Betrieb

Nummer des BaySF-Forstbetriebes

Geschutzte Baumarten

Nur bei ,,Schutz“ ,,1 = komplett geschiitzt*: bis zu 3 geschiitzte
Baumartengruppen

Koordinate Geokoordinate der Verjiingungsflache (Rechts- und Hochwert)
Datum Aufnahmedatum

Aufnehmer Benutzerkennung des Aufnehmers

Grundbesitzer Anwesende Vertreter der Grundbesitzer

Jager Anwesende Vertreter der Jager

Bemerkung

Die Aufnahmefléche wird durch die bayernweite eindeutige, flinfstellige Nummer des

Gitternetzpunktes und die laufende Nummer der Aufnahmeflache am jeweiligen
Gitternetzpunkt (i. d. R. nur eine Aufnahmefléache je Gitternetzpunkt) eindeutig benannt.

3.4.2

Baumartengruppen

Bei der Verjingungsinventur werden nur Verjingungspflanzen von Waldbdumen erfasst.

Dabei wird in folgende Baumarten bzw. Baumartengruppen unterschieden:

YV V.V V VYV V

Fichte (Fi): alle Fichtenarten,

Tanne (Ta): alle Tannenarten,

Kiefer (Ki): alle Kiefernarten,

Sonstiges Nadelholz (sNdh): Nadelholzarten, mit Ausnahme der oben genannten,
Buche (Bu): Rotbuche,

Eiche (Ei): alle Eichenarten,
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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjingung 2012

Teile der Verjiingungsflache komplett geschitzt sind (z. B. mit kleinem Zaun), eine
geniigend grolRe Teilflache vorhanden ist, auf der die Aufnahme wie folgt beschrieben
durchgefiihrt werden kann.

Es werden auf jedem der funf Stichprobenpunkte folgende Verjingungspflanzen erhoben:

1) 15 Pflanzen ab 20 Zentimeter Hohe bis zur maximalen Verbisshohe,
2) Pflanzen tber der maximalen Verbisshohe (nur zur Ermittlung von Fegeschéden),
3) bis zu flnf Pflanzen kleiner 20 Zentimeter.

3.4.4.1  Festlegung der fiinf Stichprobenpunkte

Die aufzunehmenden fiinf Stichprobenpunkte verteilen sich gleichmaRig auf einer Geraden,
welche die ausgewdhlte Verjiingungsflache auf maéglichst langer Strecke durchquert. Der
erste und der flinfte Punkt sollen dabei mindestens fiinf Meter vom Rand der
Verjlungungsflache entfernt sein.

S5m Verjiingungsfliche > m
| ! o 4 ® }ﬁ : Aufnahme-
y \ gerade

40 m

\

Stichprobenpunkt

Abbildung 4: Festlegung der fiinf Stichprobenpunkte.

Die Minimallénge der Aufnahmegeraden zwischen dem ersten und dem flinften
Stichprobenpunkt betrdgt 40 Meter; zzgl. des beidseitigen Abstandes von mindestens je
finf Meter zum Rand der Verjiingungsflache ergibt sich eine Mindestlange der
aufzunehmenden Verjungungsflache von 50 Meter. Die Maximalldnge der
Aufnahmegeraden zwischen dem ersten und dem funften Stichprobenpunkt betragt
100 Meter. Dabei ist ebenfalls ein Mindestabstand von fiinf Meter zum Rand der
Verjungungsflache zu beachten. Die Langen werden in der Regel tiber Schrittmaf
bestimmt.

Auf der zwischen dem ersten und dem flinften Stichprobenpunkt liegenden

Aufnahmegeraden werden die drei restlichen Stichprobenpunkte in regelmaRigen Abstanden
14
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Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjliingung 2012

Verjungungspflanze vom durch den Fluchtstab festgelegten Mitte des
Stichprobenpunktes bildet den Probekreisradius.

Pflanzen iiber maximaler Verbisshohe

Zusétzlich werden an jedem der flinf Stichprobenpunkte zur Erfassung von Fegeschaden
innerhalb des o. g. Probekreisradius die Verjungungspflanzen erhoben, deren Leittriebe
nicht mehr vom oOrtlich vorkommenden Schalenwild zum Verbiss erreicht werden
kdnnen. Dabei sind nur Verjingungspflanzen zu erheben, die auf Grund ihrer
Dimension noch verfegt werden kdnnen.

Pflanzen kleiner 20 Zentimeter Hohe

Aullerdem werden an jedem der funf Stichprobenpunkte innerhalb des o. g.
Probekreisradius die bis zu finf ndchstgelegenen Verjiingungspflanzen kleiner als

20 Zentimeter HOhe und der Abstand der flinften Pflanze zum Probekreismittelpunkt
erfasst. Dabei gilt:

a. Sind finf oder mehr Pflanzen kleiner 20 Zentimeter im Probekreis vorhanden,
werden die der Mitte des Stichprobenpunktes finf nachstgelegenen Pflanzen und
die Entfernung der fiinften erfassten Pflanze zum Mittelpunkt aufgenommen (vgl.
Abbildung 6).

Abbildung 6: Im Probekreis sind fiinf Verjiingungspflanzen kleiner 20 Zentimeter
vorhanden.

b. Sind weniger als fiinf Pflanzen kleiner 20 Zentimeter im Probekreis vorhanden,

werden alle vorhandenen Pflanzen im Probekreis aufgenommen. Als Abstand wird
der 0. g. Probekreisradius (= Abstand der 15. aufgenommenen Pflanze gréRer
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In der Standardauswertung ist nicht die Pflanzenzahl pro Hektar enthalten. Das heißt, dass der Revierinhaber ohne Kenntnis der Pflanzendichte je ha kaum fachlich fundiert eine Stellungnahme abgeben kann. Die Vegetationsdichte kann der Revierinhaber offensichtlich erst nach Fertigstellung des Gutachtens durch das AELF erhalten. Im Vorfeld des Gutachtens hat sich offensichtlich nichts geändert.
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6.3

Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjiingung 2012

Nach Bekanntgabe der Forstlichen Gutachten

Nach Bekanntgabe der bayernweiten Ergebnisse (vgl. Ziffer 5) sollen die AELF die
Forstlichen Gutachten gezielt bei Versammlungen der Jagdgenossen, Waldbesitzer und
Jager im Vorfeld der Abschussplanung 2013/16 vorstellen und erldutern. Die LWF stellt

den AELF fiir die Prasentation der Ergebnisse rechtzeitig Unterlagen zur Verfligung.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1
7.4.2

7.4.3

7.5

7.6

Anlagen
Anlage 1: Formblatt JF 32 — Forstliches Gutachten

Anlage 2: Formblatt JF 32b — Ubersicht der erginzenden
Revierweisen Aussagen

Anlage 3: Standardauswertung der Verjiingungsinventur
(Muster)

Anlagen 4: Zusitzliche Auswertungen der
Verjiingungsinventur

Anlage 4a: Kartendarstellung der Leittriebverbissprozente (Muster)
Anlage 4b: Hohenstufen (Muster)

Anlage 4c: Pflanzendichten (Muster)

Anlage S: Anweisung zur Erstellung von erginzenden
Revierweisen Aussagen zur Verjiingungssituation

Anlage 6: Formblatt JF 32a —Revierweise Aussage
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Anlage: Formblatt JF 32

Amt fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten

Forstliches Gutachten zur

Situation der Waldverjingung 2012

gemal Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)

Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft !

Nummer

Allgemeine Angaben

1. Gesamtflache in HEKtar..........cooiiiiiiiiiiiii e
2. WaldflAche i HEKLAT ........coiiiiie e
R T = TNV IVZ= Y (o [W g To Y o] fo 7.4=] | SO PP SRRR PR
4.  Weiderechtsbelastung der Waldflache in Prozent............cccooouiviiiie i

5.  Waldverteilung

e (berwiegend groRere und geschlossene Waldkomplexe (mindestens 500 Hektar) .........cccccoeeeveivvnnnns,

e (berwiegend Gemengelage...........cccccceeruuns

6. Regionale natirliche Waldzusammensetzung

Buchenwalder und Buchenmischwalder ....... Eichenmischwalder ........................cl.
Bergmischwalder...........ccccovcviiiiieeeiiieeees Walder in Flussauen und z. T. vermoorten
Niederungen .........occcvveieee et
HochgebirgswWalder ........ccccovvvvivevieeiiiiees | |
7. Tatséchliche Waldzusammensetzung
Fi Ta Kie SNdh Bu Ei Elbh SLbh
Bestandsbildende
Baumarten ..........ccccccooeeee.
Weitere Mischbaumarten .......
8. Bemerkungen/Besonderheiten:
9. Vorkommende Schalenwildarten Rehwild....................... Rotwild .......cccoeeeiiiennnnne
Gamswild.........cccvvenne Schwarzwild.................
SoNstige ..oooeeveiiiiieenen.

! Nicht zutreffendes streichen!
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Anlage: Formblatt JF 32

Beschreibung der Verjingungssituation
Die Auswertung der Verjungungsinventur befindet sich in der Anlage

1 Verjungungspflanzen kleiner als 20 Zentimeter

2. Verjungungspflanzen ab 20 Zentimeter bis zur maximalen Verbisshdhe

3. Verjungungspflanzen Gber maximaler Verbisshéhe

4.  Schutzmaflnahmen gegen Schalenwildeinfluss

Gesamtanzahl der Verjungungsflachen, die in der Verjingungsinventur erfasst wurden: .............

Anzahl der vollstéandig gegen Schalenwildeinfluss geschitzten Verjingungsflachen: ...................

Bewertung des Schalenwildeinflusses auf die Waldverjingung (unter Berticksichtigung regionaler Unterschiede)

Rechtliche Rahmenbedingungen:

e Art.1 Abs. 2 Nr. 2 des Waldgesetzes fiir Bayern: Bewahrung oder Herstellung eines standortgeméafRen und
moglichst naturnahen Zustand des Waldes unter Berlicksichtigung des Grundsatzes ,Wald vor Wild“.

e . Waldverjingungsziel“ des Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Jagdgesetzes: Die Bejagung soll insbesondere die
nattrliche Verjingung der standortgemafen Baumarten im Wesentlichen ohne SchutzmaRnahmen erméglichen.

Empfehlung fur die Abschussplanung (unter Beriicksichtigung des bisherigen Ist-Abschusses)

Zusammenfassung
Bewertung der Verbisshelastung: Abschussempfehlung:
QUNSEG vveveeeeeeiiiiiiee e deutlich senken.........ccccoovieviiiiiiiei e
tragbar .....cccoeeiiiciie e SENKEN. ...ttt
ZUNOCh ... beibehalten.........c.coovoviiiiiii
deutlich zu hoch...........ccccevieiins ErNONEN.......eiiiiii
deutlich erhBhen..........ccccooiiieiiii
Ort, Datum Unterschrift
(Amtsbezeichnung, Vorname, Name)
Verfasser
Anlagen

e Auswertung der Verjingungsinventur fur die Hegegemeinschaft
e  Formblatt JF 32b ,Ubersicht zu den ergéanzenden Revierweisen Aussagen”
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